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Gemeinde Grefrath 
 

285/2020 Allgemeinverfügung der Gemeinde Grefrath vom 15.04.2020 zur Aufhe-

bung der Allgemeinverfügung der Gemeinde Grefrath vom 20.03.2020 zum Betre-

tungsverbot von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches 

Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

(Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare Angebote), für Einrichtun-

gen der beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder heilpädagogi-

schen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren ab Mitt-

woch, 18. März 2020, zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 

 

Gemäß §§ 16 Abs. 7, 16 Abs. 1 S. 1, 28 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) wird die folgende Allgemein-

verfügung erlassen: 

1. Die Allgemeinverfügung der Gemeinde vom 20.03.2020  zum Betretungsverbot von Tages- 

und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstruk-

turierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige 

vergleichbare Angebote), für Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation sowie von inter-

disziplinären oder heilpädagogischen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Au-

tismuszentren ab Mittwoch, 18. März 2020, zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von 

SARS-CoV-2 wird aufgehoben. 

 
I. Begründung  

Auf Grund der §§ 32, 28 Abs. 1 S. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie des § 10 der Verordnung 

zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem IfSG hat der Landesgesetzgeber von der Möglichkeit Ge-

brauch gemacht, eine landeseinheitliche Regelung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu 

treffen und die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 

(CoronaSchVO) sowie die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (CoronaBetrVO) erlassen, welche am 23.03.2020 sowie 

am 03.04.2020 in Kraft getreten sind. 

Gem. § 13 CoronaSchVO, § 6 CoronaBetrVO gehen die Bestimmungen dieser Verordnungen wider-

sprechenden und inhaltsgleichen Allgemeinverfügungen vor; im Übrigen, insbesondere hinsichtlich 

darin verfügter weitergehender Schutzmaßnahmen, bleiben bereits erfolgte oder zukünftige Anord-

nungen der nach § 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem IfSG zuständigen 

Behörden unberührt. 
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Die unter Nr. 1 genannte Allgemeinverfügung ist im Wesentlichen inhaltsgleich mit den Bestimmun-

gen der CoronaSchVO und werden daher aus Gründen der Rechtsklarheit aufgehoben. 

 

 

II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-

ses Viersen am 23. April 2020. 

Grefrath, 15.04.2020 
Der Bürgermeister 

Lommetz 
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Stadt Willich 
 

286/2020 Allgemeinverfügung der Stadt Willich 

 

Allgemeinverfügung der Stadt Willich vom 15.04.2020 zur Aufhebung der Allgemeinverfügungen 
der Stadt Willich vom 13.03.2020 über das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 
Personen, vom 16.03.2020 und vom 18.03.2020 zu kontaktreduzierenden Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 (im Folgen-
den "Corona-Virus") sowie vom 19.03.2020 zum Betretungsverbot von Tages- und Nachtpflegeein-
richtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstrukturierenden Einrichtungen 
der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige vergleichbare Angebote), für Ein-
richtungen der beruflichen Rehabilitation sowie von interdisziplinären oder heilpädagogischen 
Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismuszentren ab Mittwoch, 18. März 2020, 
zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-CoV-2 

Gemäß §§ 16 Abs. 7, 16 Abs. 1 S. 1, 28 Abs. 1 S. 2 des Gesetzes zur Verhütung und Bekämpfung von 

Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz – IfSG) wird die folgende Allgemein-

verfügung erlassen: 

1. Die Allgemeinverfügung der Stadt Willich vom 13.03.2020 über das Verbot von Großveran-

staltungen mit mehr als 1.000 Personen anlässlich der Eindämmung der Atemwegserkran-

kung „Covid-19“ durch den Corona-Viruserreger SARS-CoV-2 wird aufgehoben. 

2. Die Allgemeinverfügung der Stadt Willich vom 16.03.2020 zu kontaktreduzierenden Maß-

nahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-Viruser-

reger SARS-CoV-2 wird aufgehoben. 

3. Die Allgemeinverfügung der Stadt Willich vom 18.03.2020 zu kontaktreduzierenden Maß-

nahmen zur Eindämmung der Atemwegserkrankung „Covid-19“ durch den Corona-Viruser-

reger SARS-CoV-2 wird aufgehoben. 

4. Die Allgemeinverfügung der Stadt Willich vom 19.03.2020 zum Betretungsverbot von Tages- 

und Nachtpflegeeinrichtungen im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch, von tagesstruk-

turierenden Einrichtungen der Eingliederungshilfe (Werkstätten, Tagesstätten oder sonstige 

vergleichbare Angebote), für Einrichten der beruflichen Rehabilitation sowie von interdiszip-

linären oder heilpädagogischen Frühförderstellen, heilpädagogischen Praxen und Autismus-

zentren ab Mittwoch, 18. März 2020, zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von SARS-

CoV-2 wird aufgehoben. 

 
I. Begründung  
 
Auf Grund der §§ 32, 28 Abs. 1 S. 1 und 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) sowie des § 10 der Verordnung 
zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem IfSG hat der Landesgesetzgeber von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, eine landeseinheitliche Regelung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 zu 
treffen und die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 
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(CoronaSchVO) sowie die Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-
CoV-2 im Bereich der Betreuungsinfrastruktur (CoronaBetrVO) erlassen, welche am 23.03.2020 sowie 
am 03.04.2020 in Kraft getreten sind. 
Gem. § 13 CoronaSchVO gehen die Bestimmungen dieser Verordnung widersprechenden und inhalts-
gleichen Allgemeinverfügungen vor; im Übrigen, insbesondere hinsichtlich darin verfügter weiterge-
hender Schutzmaßnahmen, bleiben bereits erfolgte oder zukünftige Anordnungen der nach § 3 der 
Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem IfSG zuständigen Behörden unberührt. 
Die unter Ziff. 1 und 2 genannten Allgemeinverfügungen sind im Wesentlichen inhaltsgleich mit den 
Bestimmungen der CoronaSchVO und werden daher aus Gründen der Rechtsklarheit aufgehoben. 
 
II. Bekanntmachungshinweise 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben (§ 41 Abs. 4 
Satz 4 VwVfG NRW). 

Die Bekanntgabe durch öffentliche Bekanntmachung erfolgt mit Erscheinen des Amtsblattes des Krei-
ses Viersen am 23. April 2020. 
 

Willich, den 15.04.2020 
 

 

(Josef Heyes) 

Bürgermeister 
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